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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotationsdruckma-
schine mit mindestens einer Störschall emittierenden
Druckeinheit gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Das menschliche Ohr nimmt Schall üblicher-
weise in einem Frequenzbereich von 16 Hz bis 20 kHz
wahr. Störschall bezeichnet ein Geräusch, das bei einem
Menschen eine gewollte Schallaufnahme oder die Wahr-
nehmung eines Schallereignisses beeinträchtigt. Gera-
de an einer Arbeitsmaschine wie z. B. an einer Rotati-
onsdruckmaschine kann durch Störschall ein erhöhtes
Unfallrisiko durch Verdecken von akustischen Warnsi-
gnalen entstehen.
[0003] Geräusche, die durch ihre Lautstärke und
Struktur für den Menschen und die Umwelt gesundheits-
schädigend oder störend bzw. belastend wirken, werden
als Lärm bezeichnet. Lärm stört z. B. die sprachliche
Kommunikation und/oder mindert eine geistige Leistung,
z. B. eine Denkleistung. Zur Quantifizierung von Schall-
ereignissen und Geräuschen wurden standardisierte
Messverfahren geschaffen, z. B. die Norm EN ISO
11204. Zur Frequenzbewertung, welche der Tatsache
Rechnung trägt, dass das menschliche Ohr Töne mit glei-
chem Schalldruck in unterschiedlichen Tonhöhen unter-
schiedlich laut empfindet, ist es üblich, einen mit techni-
schen Messmitteln physikalisch erfassten Schalldruck-
pegel mit einem der standardisierten Filter mit der Be-
zeichnung A, B, C oder D zu bewerten. Bei Dauerschal-
leinwirkungen mit A-bewerteten Schalldruckpegeln ab
85 dB(A) ist das menschliche Gehör gefährdet. Wirken
Geräusche dieser Stärke über längere Zeiträume auf ei-
nen Menschen ein, ist mit Schwerhörigkeit zu rechnen.
Schon einmalige Lärmereignisse mit hohen A-bewerte-
ten Schalldruckpegeln über 120 dB(A) können direkt das
Gehör schädigen. Bei noch höheren Schalldruckpegeln
von etwa 135 dB(A) kann ein akutes Schalltrauma aus-
gelöst werden.
[0004] Durch die DE 198 03 809 A1 ist eine Störschall
emittierende Druckeinheit einer Rotationsdruckmaschi-
ne mit mindestens zwei Formzylindern bekannt, wobei
zumindest zwischen diesen beiden Formzylindern meh-
rere Lärmschutzelemente angeordnet sind. Diese Lärm-
schutzelemente, die sich jeweils über die volle Breite zwi-
schen gegenüber stehenden Wänden der Druckeinheit
erstrecken, bilden eine zusammenhängende Fläche bis
zur Außenseite der Druckeinheit und lassen eine ge-
schlossene Schallschutzverkleidung entstehen, welche
ein Druckwerk mitsamt einem dem jeweiligen Formzy-
linder zugeordneten Farbwerk sowie Feuchtwerk voll-
ständig gegen einen von der Außenseite der Druckein-
heit zugänglichen, für einen am jeweiligen Formzylinder
vorzunehmenden Druckplattenwechsel vorgesehenen
Bedienungsraum abkoppelt.
[0005] Durch die DE 22 58 640 A ist bekannt, eine
Rotationsdruckmaschine als Ganzes einzuhausen, wo-
bei ein zu der Rotationsdruckmaschine gehörender Leit-
stand außerhalb dieser Einhausung angeordnet ist.

Überdies ist durch die DE 90 07 329 U1 eine Rotations-
druckmaschine mit mehreren, nebeneinander angeord-
neten Druckwerken bekannt, wobei jeweils ein zwischen
zwei benachbarten Druckwerken vorgesehener Raum
eine vertikal angeordnete, die benachbarten Druckwerke
voneinander trennende Wand aufweist, wobei diese
Wand mit einem schallabsorbierenden Mittel versehen
ist.
[0006] Durch die EP 0 815 382 B1 ist ein Schallschutz
für eine Rotationsdruckmaschine bekannt, wobei der
Schallschutz mindestens eine Tür aufweist, die mit einer
Schalldämmauskleidung versehen ist, wobei die Tür eine
linke und eine rechte vertikale Schwenkachse aufweist,
wobei die Schwenkachsenfunktion der linken und rech-
ten Schwenkachse wahlweise aufhebbar ist.
[0007] Ferner ist bekannt, zumindest den zu der Ro-
tationsdruckmaschine gehörenden Leitstand in einem
Schallschutzraum anzuordnen, um einen während einer
Produktion der Rotationsdruckmaschine von deren min-
destens einer Druckeinheit emittierten Störschall am Ar-
beitsplatz des diese Rotationsdruckmaschine bedienen-
den Personals jeweils unterhalb eines für diesen Arbeits-
platz z. B. gesetzlich und/oder behördlicherseits festge-
setzten Grenzwertes zu halten. Solche für Druckmaschi-
nen geltende Grenzwerte sind z. B. in der EG-Richtlinie
"Lärm" 2003/10 EG festgelegt, wonach z. B. für einen
Leitstand einer im Zeitungsdruck oder im Akzidenzdruck
verwendeten Offsetrollenrotationsdruckmaschine als
Richtwert ein nach EN ISO 11204 bestimmter A-bewer-
teter Schalldruckpegel von 83 dB(A) gilt. Unter der Vor-
aussetzung, dass die Druckwerkszylinder z. B. im Be-
reich zwischen 32.000 und 40.000 Zylinderumdrehun-
gen pro Stunde rotieren und im Druckwerk eine zumin-
dest halbbreite Papierbahn verdruckt wird, emittiert ein
ungedämmtes Druckwerk einer Offsetrollenrotations-
druckmaschine z. B. mit mindestens einem Doppelum-
fang-Druckwerkszylinders während einer die Papier-
bahn bedruckenden Produktion einen nach EN ISO 3744
oder nach EN ISO 3746 bestimmbaren Schallleistungs-
pegel z. B. im Bereich von 92 dB(A) bis 119 dB(A). Der
von einem ungedämmten Druckwerk einer Offsetrollen-
rotationsdruckmaschine in einem laufenden Druckpro-
zess emittierte Störschall verteilt sich i. d. R. über das
gesamte für den Menschen hörbare Frequenzspektrum,
wobei der Schalldruckpegel im Frequenzbereich von 60
Hz bis 20.000 Hz i. d. R. durchgängig oberhalb von 60
dB(A) liegt, im Frequenzbereich von 400 Hz bis 8.000
Hz durchgängig zumeist sogar oberhalb von 80 dB(A).
Das Erfordernis einer Reduzierung des emittierten Stör-
schalls ist damit unmittelbar ersichtlich.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rotationsdruckmaschine mit mindestens einer Stör-
schall emittierenden Druckeinheit zu schaffen, wobei un-
ter Beibehaltung der Schalldämmung ein Anordnen min-
destens einer Druckform auf einem Formzylinder dieser
Druckeinheit ungehindert möglich ist.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
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[0010] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass unter Beibehaltung der
Schalldämmung ein z. B. auch maschinell unterstütztes
Anordnen mindestens einer Druckform auf einem Form-
zylinder dieser Druckeinheit ungehindert möglich ist. In
einer bevorzugten Ausführung ist eine wesentliche Quel-
le des von einer Druckeinheit emittierten Störschalls
durch eine Schall absorbierende zumindest teilweise
Einhausung der zu dieser Druckeinheit gehörenden
Druckstellen wirksam eingedämmt, wobei für das diese
Rotationsdruckmaschine bedienende Personal dennoch
eine weitgehend ungehinderte Zugänglichkeit zur Druck-
einheit erhalten bleibt. Trotz der weitgehenden Einhau-
sung der Druckstellen sind insbesondere einem Form-
zylinder eines Druckwerks der Druckeinheit zugeordnete
wesentliche Funktionselemente wie z. B. ein Farbwerk,
eine Farbwanne und/oder ein Druckformmagazin direkt
und ungehindert, d. h. barrierefrei zugänglich, was die
Bedienung und/oder Prüfung dieser Funktionselemente
vereinfacht. Denn aufgrund der gefundenen Lösung ist
es weder erforderlich, die Rotationsdruckmaschine als
Ganzes einzuhausen, noch ist es nötig, den zu der Ro-
tationsdruckmaschine gehörenden Leitstand in einem
Schallschutzraum anzuordnen. Dadurch ergeben sich
auch Vorteile in der architektonischen Gestaltung des
Produktionsraumes, in welchem die Rotationsdruckma-
schine angeordnet ist. Das die Rotationsdruckmaschine
bedienende Personal wird nicht in Richtwerte über-
schreitender Weise einem gesundheitsschädigenden
oder störenden Lärm ausgesetzt. Auch mindert der vom
Druckwerk emittierte Störschall nicht die für das Personal
nötige Wahrnehmung eines im Produktionsraum abge-
setzten akustischen Warnsignals. Es wird auch vom die-
se Rotationsdruckmaschine bedienenden Personal als
vorteilhaft empfunden, wenn auf einen persönlich am
Körper getragenen Gehörschutz verzichtet werden kann.
[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0012] Es zeigen:

Fig. 1 eine Druckeinheit mit Lärmschutzelementen;

Fig. 2 einen Ausschnitt aus der Druckeinheit der Fig.
1;

Fig. 3 einen Ausschnitt aus der Fig. 2;

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Lärmschutzelement;

Fig. 5 die Druckeinheit der Fig. 1 mit teilweise klapp-
baren Lärmschutzelementen.

[0013] Fig. 1 zeigt beispielhaft in einer Seitenansicht
eine vorzugsweise in einem Offsetdruckverfahren druk-
kende Rotationsdruckmaschine, insbesondere eine Rol-
lenrotationsdruckmaschine, mit einer z. B. als ein Ach-
terturm ausgebildeten Druckeinheit 01, d. h. die Druck-

einheit 01 verfügt über acht Druckwerke 02, von denen
jeweils vier auf einer der beiden Seiten eines vertikal
durch die Druckeinheit 01 geführten Bedruckstoffes 03,
z. B. einer Materialbahn 03, insbesondere Papierbahn
03, übereinander angeordnet sind, um ein beidseitiges
Bedrucken der Papierbahn 03 im Vierfarbendruck zu er-
möglichen. Außer dem beispielhaft dargestellten Achter-
turm können für die Druckeinheit 01 auch andere Druck-
werkskonfigurationen gewählt werden, auch solche mit
mehr als vier Druckwerke 02 zu jeder Seite des durch
die Druckeinheit 01 geführten Bedruckstoffes 03. In der
in der Fig. 1 dargestellten Druckeinheit 01 kann die Pa-
pierbahn 03 sowohl an ihrem Einlauf in die Druckeinheit
01 als auch an ihrem Auslauf aus der Druckeinheit 01
jeweils durch eine Umlenkwalze 04 aus ihrer in der
Druckeinheit 01 im Wesentlichen vertikal ausgerichteten
Bahnführung abgelenkt sein. Eine Laufrichtung der Pa-
pierbahn 03 durch die Druckeinheit 01 ergibt sich somit
vom Einlauf der Papierbahn 03 in die Druckeinheit 01 zu
deren Auslauf aus der Druckeinheit 01.
[0014] Die Druckeinheit 01 kann zwei Druckeinheits-
hälften 06; 07 aufweisen, welche jeweils zu einer der
beiden Seiten der die Druckeinheit 01 durchlaufenden
Papierbahn 03 angeordnet sind, von denen zumindest
eine, z. B. die in der Fig. 1 rechts dargestellte Druckein-
heitshälfte 07, in einem die Druckeinheitshälften 06; 07
einfassenden Maschinengestell 08 bewegbar, insbeson-
dere verfahrbar angeordnet ist, so dass in einem Be-
triebszustand der Druckeinheit 01 beide Druckeinheits-
hälften 06; 07 an der Papierbahn 03 angestellt sind und
in einem anderen Betriebszustand der Druckeinheit 01
zumindest eine dieser Druckeinheitshälften 06; 07 von
der Papierbahn 03 abgestellt ist, was in der Fig. 1 durch
einen an der rechten Druckeinheitshälfte 07 angreifen-
den, nach rechts weisenden Pfeil angedeutet ist.
[0015] Jedes der in der Fig. 1 beispielhaft dargestellten
Druckwerke 02 dieser Druckeinheit 01 weist jeweils als
Druckwerkszylinder 09; 11 einen Formzylinder 09 und
einen mit diesem Formzylinder 09 zusammenwirkenden
Übertragungszylinder 11 auf, wobei die jeweiligen Über-
tragungszylinder 11 zweier auf verschiedenen Seiten der
die Druckeinheit 01 durchlaufenden Papierbahn 03 an-
geordneter Druckwerke 02 gegeneinander anstellbar
und in dem in der Fig. 1 dargestellten Betriebszustand
der Druckeinheit 01 jeweils zur Ausbildung einer Druck-
stelle gegeneinander angestellt sind, um die zwischen
ihnen hindurch geführte Papierbahn 03 in einem Produk-
tionsvorgang der Druckeinheit 01 beidseitig zu bedruk-
ken. Jeder Übertragungszylinder 11 von einem der
Druckwerke 02 bildet somit einen Gegendruckzylinder
für das in der Druckeinheit 01 in etwa auf selber Höhe
auf der anderen Seite der Papierbahn 03 angeordnete
Druckwerk 02. In der bevorzugten Ausführung weist die
Druckeinheit 01 zu beiden Seiten des durch die Druck-
einheit 01 geführten Bedruckstoffes 03 jeweils minde-
stens drei Formzylinder 09 auf.
[0016] An jedem der Formzylinder 09 der in dieser
Druckeinheit 01 angeordneten Druckwerke 02 ist zumin-
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dest ein Farbwerk 12 anstellbar und in dem in der Fig. 1
dargestellten Betriebszustand der Druckeinheit 01 auch
angestellt, wobei in dem jeweiligen Farbwerk 12 mit je-
weils vorzugsweise mehreren Walzen Druckfarbe von
einem jeweiligen Farbreservoir 13 zum jeweiligen Form-
zylinder 09 transportiert wird. Das Farbwerk 12 ist z. B.
als ein Kurzfarbwerk 12 mit einer Rasterwalze 14 aus-
gebildet. Das Farbreservoir 13 kann als eine Farbwanne
13 ausgebildet sein.
[0017] Die Druckwerkszylinder 09; 11 sind z. B. als
Doppelumfang-Druckwerkszylinder 09; 11 ausgebildet,
so dass an einer Mantelfläche 39 des Formzylinders 09
in dessen Umfangsrichtung z. B. hintereinander zwei
Druckformen 37 (Fig. 3) anordenbar sind. An der Man-
telfläche 39 des Formzylinders 09 sind in dessen Axial-
richtung jeweils z. B. vier oder sechs Druckformen 37
nebeneinander anordenbar, so dass der Formzylinder
09 z. B. als ein 4/2- bzw. 6/2-Formzylinder 09 bezeichnet
wird. Andere Belegungsvarianten der Mantelfläche 39
des Formzylinders 09 mit Druckformen 37 sind ohne wei-
teres möglich. Insbesondere wenn die jeweiligen Form-
zylinder 09 der Druckeinheit 01 mit einer größeren An-
zahl von Druckformen 37 belegbar sind, die häufig zu
wechseln sind, wie es z. B. im Zeitungsdruck üblich ist,
empfiehlt es sich, in der Druckeinheit 01 in Zuordnung
zu jedem Formzylinder 09 jeweils ein vorzugsweise fern-
steuerbares Druckformmagazin 16 vorzusehen, in wel-
chem vorzugsweise mehrere Druckformen 37 speicher-
bar sind und mit welchem ein automatisiert ablaufender
Wechsel von Druckformen 37 an dem jeweiligen Form-
zylinder 09 durch eine in einer Steuereinheit, z. B. einem
zur Druckeinheit 01 gehörenden Leitstand, implemen-
tierte Steuerung ausführbar ist. In der in der Fig. 1 bei-
spielhaft dargestellten Druckeinheit 01 ist an jedem
Formzylinder 09 jeweils ein im Wesentlichen horizontal
ausgerichtetes Druckformmagazin 16 tangential ange-
stellt. Die Anordnung der Druckwerkszylinder 09; 11, der
Farbwerke 12 und der Druckformmagazine 16 ist in der
in der Fig. 1 beispielhaft dargestellten Druckeinheit 01
im Wesentlichen symmetrisch hinsichtlich der durch die-
se Druckeinheit 01 hindurch laufenden Papierbahn 03.
[0018] Zumindest das Farbreservoir 13 jeden Farb-
werks 12 sowie das jeweilige Druckformmagazin 16 je-
den Druckwerks 02 ist von einer Bedienseite 38 der
Druckeinheit 01 für das die Druckeinheit 01 bedienende
Personal ungehindert zugänglich, wobei sich die Bedien-
seite 38 der Druckeinheit 01 auf der von der Papierbahn
03 abgewandten Seite der jeweiligen Druckwerke 02 be-
findet. An der Bedienseite 38 jeder der Druckeinheits-
hälften 06; 07 der Druckeinheit 01 kann jeweils eine mit
der jeweiligen Druckeinheitshälfte 06; 07 verbundene
Galerie 36 ausgebildet sein, wobei die Druckeinheit 01
bedienendes Personal von der jeweiligen Galerie 36 aus
z. B. die jeweiligen Farbwerke 12 und/oder Druckform-
magazine 16 bedient. Die jeweilige Galerie 36 kann an
ihrer jeweiligen Druckeinheitshälfte 06; 07, d. h. entlang
von deren Höhe, höhenverstellbar ausgebildet sein, so
dass das Personal jedes der Farbwerke 12 und/oder

Druckformmagazine 16 gut erreichen und/oder einsehen
kann.
[0019] Die Druckwerkszylinder 09; 11 weisen einen
Durchmesser D09; D11 (Fig. 3) z. B. im Bereich von 250
mm und 350 mm auf, vorzugsweise 270 mm bis 320 mm,
insbesondere etwa 300 mm. Ihre Länge beträgt z. B. zwi-
schen 1.000 mm und 2.600 mm, vorzugsweise 1.700 mm
bis 2.400 mm. Druckwerkszylinder 09; 11 dieser Größe
neigen während ihrer Rotation zur Erzeugung von
Schwingungen, wodurch sie Störschall in erheblichem
Umfang emittieren.
[0020] Die in der Fig. 1 beispielhaft dargestellte Druck-
einheit 01 bedruckt die durch sie hindurch geführte Pa-
pierbahn 03 z. B. in einem Trockenoffsetdruckverfahren,
d. h. im Druckprozess wird kein Feuchtmittel eingesetzt.
Sollte die Papierbahn 03 alternativ in einem ein Feucht-
mittel einsetzenden Nassoffsetdruckverfahren bedruckt
werden, ist jedes der Druckwerke 02 dieser Druckeinheit
01 jeweils noch mit einem das Feuchtmittel zum jeweili-
gen Formzylinder 09 transportierenden Feuchtwerk
(nicht dargestellt) auszustatten. Im Fall der Verwendung
des Nassoffsetdruckverfahrens ist in einem Innenbe-
reich 24 der Druckeinheit 01 vorzugsweise eine Belüf-
tungseinrichtung vorgesehen (nicht dargestellt), welche
im Innenbereich 24 der Druckeinheit 01 vorhandene, ins-
besondere dort gestaute, sich durch das Feuchtmittel
dort ausgebildete Luftfeuchte aus dem Innenbereich 24
der Druckeinheit 01 z. B. durch Konvektion ausbringt.
[0021] Im Druckprozess, wenn die Druckwerkszylin-
der 09; 11 der Druckwerke 02 dieser Druckeinheit 01 z.
B. im Bereich zwischen 30.000 und 45.000 Zylinderum-
drehungen pro Stunde rotieren und vorzugsweise ge-
meinschaftlich eine mit Bezug auf die axiale Länge der
Druckwerkszylinder 09; 11 zumindest halbbreite Papier-
bahn 03 verdrucken, emittieren die am Druckprozess be-
teiligten Druckwerke 02 einen z. B. nach EN ISO 3744
oder nach EN ISO 3746 bestimmbaren Schallleistungs-
pegel z. B. im Bereich von 90 dB(A) bis 120 dB(A), wel-
cher aus den eingangs geschilderten Gründen zu redu-
zieren ist. Zur Erzielung einer wirksamen Lärmreduzie-
rung wird vorgeschlagen, innerhalb der Druckeinheit 01
mindestens ein flächiges Lärmschutzelement 17, vor-
zugsweise mehrere solcher Lärmschutzelemente 17 an-
zuordnen, und zwar derart, dass mindestens eines der
Lärmschutzelemente 17 in der Druckeinheit 01 zwischen
zwei Formzylindern 09 angeordnet ist, wobei diese bei-
den Formzylinder 09 entweder auf derselben Seite von
der durch die Druckeinheit 01 geführten Papierbahn 03
angeordnet sind und benachbarten Druckwerken 02 die-
ser Druckeinheit 01 angehören oder wobei die Formzy-
linder 09 auf sich gegenüberliegenden Seiten der durch
die Druckeinheit 01 geführten Papierbahn 03 angeordnet
sind und damit z. B. verschiedenen Druckeinheitshälften
06; 07 angehören. Im letzteren Fall weist das zwischen
diesen beiden Formzylindern 09 angeordnete minde-
stens eine Lärmschutzelement 17 natürlich einen z. B.
in Form einer vorzugsweise schlitzförmigen Öffnung 21
(Fig. 1) oder einer Aussparung ausgebildeten Durchlass
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für die durch die Druckeinheit 01 geführte Papierbahn 03
auf. Die Anordnung des mindestens einen Lärmschutz-
elementes 17 zwischen zwei Formzylindern 09 bedeutet,
dass sich dieses mindestens eine Lärmschutzelement
17 von der Mantelfläche 39 des einen Formzylinders 09
zu der Mantelfläche 39 des anderen Formzylinders 09
erstreckt, wobei diese Erstreckung nicht zwangsläufig
entlang einer geraden Linie verlaufen muss, sondern
auch einen gekrümmten oder mit mindestens einer Ab-
biegung versehenen Verlauf nehmen kann. Wenn das
mindestens eine Lärmschutzelement 17 zwischen zwei
Formzylindern 09 angeordnet ist, welche auf sich gegen-
überliegenden Seiten der durch die Druckeinheit 01 ge-
führten Papierbahn 03 angeordnet sind, lässt sich durch
eine parallele Anordnung von zwei dieser Lärmschutze-
lemente 17 eine Schall absorbierende Umhüllung oder
Einhausung auch für zwei gegeneinander angestellte
Druckwerke 02 realisieren. In dem Fall, dass die Druck-
einheit 01 zwei voneinander getrennte und/oder trenn-
bare Druckeinheitshälften 06; 07 aufweist, sind die Form-
zylinder 09, zwischen denen das mindestens eine Lärm-
schutzelement 17 angeordnet ist, entweder in derselben
Druckeinheitshälfte 06; 07 angeordnet oder es ist einer
der Formzylinder 09, zwischen denen das mindestens
eine Lärmschutzelement 17 angeordnet ist, in der einen
Druckeinheitshälfte 06 und der andere Formzylinder 09
in der anderen Druckeinheitshälfte 07 angeordnet.
[0022] Vorzugsweise ist zwischen allen auf derselben
Seite von der Papierbahn 03 benachbart angeordneten
Formzylindern 09 jeweils mindestens ein flächiges Lärm-
schutzelement 17 angeordnet. Am jeweils in Laufrich-
tung der Papierbahn 03 ersten, z. B. untersten der auf
derselben Seite von der Papierbahn 03 aneinander ge-
reihten Formzylinder 09 ist vorzugsweise jeweils minde-
stens ein Lärmschutzelement 17 zwischen diesem Form-
zylinder 09 und einer Bodenplatte 18 der Druckeinheit
01 angeordnet. Ebenso kann am jeweils in Laufrichtung
der Papierbahn 03 letzten, z. B. obersten der auf dersel-
ben Seite von der Papierbahn 03 aneinander gereihten
Formzylinder 09 jeweils mindestens ein Lärmschutzele-
ment 17 zwischen diesem Formzylinder 09 und einer
Deckenplatte 19 der Druckeinheit 01 angeordnet sein.
Auch können sowohl die Bodenplatte 18 der Druckeinheit
01 als auch deren Deckenplatte 19 jeweils mit minde-
stens einem Lärmschutzelement 17 ausgekleidet sein,
wobei für den Einlass der i. d. R. unbedruckten Papier-
bahn 03 in die Druckeinheit 01 sowie für den Auslass der
vorzugsweise bedruckten Papierbahn 03 aus der Druck-
einheit 01 jeweils eine schlitzförmige Öffnung 21 in der
Bodenplatte 18 als auch in der Deckenplatte 19 samt der
jeweils an ihnen angebrachten Lärmschutzelemente 17
ausgebildet ist. Die Summe aller innerhalb der Druckein-
heit 01 angeordneter Lärmschutzelemente 17 ergeben
innerhalb der Druckeinheit 01 eine in sich zumindest na-
hezu geschlossene Schallschutzdämmung, wenn man
einmal von schlitzförmigen Öffnungen 21 zum Einlass
und Auslass der Papierbahn 03 in die bzw. aus der Druck-
einheit 01 sowie gegebenenfalls von Spalten 29 (Fig. 3)

zwischen den jeweiligen Lärmschutzelementen 17 und
der Mantelfläche der jeweiligen Formzylinder 09 absieht.
[0023] Fig. 2 zeigt in einer Vergrößerung einen Aus-
schnitt aus der in der Fig. 1 in einer Seitenansicht dar-
gestellten Druckeinheit 01. Zwischen den jeweiligen
Formzylindern 09 von zwei in der Druckeinheit 01 auf
derselben Seite von der Papierbahn 03 benachbart, d.
h. hier vertikal übereinander angeordneten Druckwerken
02 ist jeweils mindestens ein als eine Lärmschutzwand
ausgebildetes Lärmschutzelement 17 angeordnet, wo-
bei dieses Lärmschutzelement 17 z. B. an einer axial zu
den jeweiligen Formzylindern 09 verlaufenden Traverse
22 vorzugsweise lösbar und/oder schwenkbar ange-
bracht ist. Die Traverse 22 kann z. B. auch als ein Ka-
belkanal genutzt sein. In oder unmittelbar an zumindest
einem der Lärmschutzelemente 17, vorzugsweise in
oder an mehreren Lärmschutzelementen 17, kann z. B.
eine z. B. als eine Leuchtstoffröhre ausgebildete Leuchte
23 integriert angeordnet sein, welche Licht z. B. in den
Innenbereich 24 der Druckeinheit 01 und/oder in Rich-
tung des Farbwerks 12 und/oder in Richtung des Druck-
formmagazins 16 abstrahlt.
[0024] Fig. 3 zeigt eine weitere Vergrößerung des in
der Fig. 2 in einer Seitenansicht dargestellten Aus-
schnitts aus der Druckeinheit 01. An der Traverse 22 ist
zunächst ein z. B. eingekasteter Schallschutzkörper 26
angebracht, an welchem dann das eigentliche Lärm-
schutzelement 17 z. B. hängend und klappbar ange-
bracht ist. Das Lärmschutzelement 17 hat z. B. eine Dicke
a17 im Bereich zwischen 50 mm und 100 mm und ist
damit schmaler als ein Durchmesser D09 desjenigen
Formzylinders 09, dem das betreffende Lärmschutzele-
ment 17 zugeordnet ist. Das Lärmschutzelement 17 kann
mit Bezug auf einen rotierenden Formzylinder 09 die
Funktion einer Fingerschutzleiste aufweisen. In der be-
vorzugten Ausführung ist mindestens eine mit einem der
Formzylinder 09 zusammenwirkende Andrückeinrich-
tung 27 vorgesehen ist, wobei mit einem Organ 28 der
betreffenden Andrückeinrichtung 27 mindestens eine auf
dem betreffenden Formzylinder 09 angeordnete oder an-
zuordnende Druckform 37 an eine Mantelfläche 39 des
betreffenden Formzylinders 09 andrückbar ist, wobei das
Organ 28 der Andrückeinrichtung 27 entweder zwischen
dem Lärmschutzelement 17 und dem betreffenden
Formzylinder 09 oder an der betreffenden Bedienseite
38 der Druckeinheit 01 in einem Abstand a28 von weniger
als einem Durchmesser D09 des betreffenden Formzy-
linders 09 vor dem Lärmschutzelement 17 angeordnet
ist. Die Andrückeinrichtung 27 kann als eine in Axialrich-
tung des Formzylinders 09 sich z. B. über dessen ge-
samte Länge erstreckende Andrückleiste 27 ausgebildet
sein, wobei die vorzugsweise mit einem z. B. am Maschi-
nengestell 08 angeordneten Bedienelement und/oder
auch z. B. vom Leitstand aus fernbetätigbare Andrück-
einrichtung 27 als ihr auf mindestens eine Druckform 37
wirkendes Organ 28 z. B. mindestens ein in mindestens
zwei verschiedene Betriebsstellungen positionierbares
Wälzelement 28 aufweisen kann. Eine insbesondere
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mehrere Wälzelemente 28 aufweisende Andrückeinrich-
tung 27 kann auch zu einer Rollenleiste 27 gestaltet sein.
Es kann vorgesehen sein, dass die Andrückeinrichtung
27 zur manuellen Anordnung von mindestens einer
Druckform 37 auf der Mantelfläche 39 des betreffenden
Formzylinders 09 vorgesehen ist. In einer weiteren Aus-
führungsvariante wirkt die Andrückeinrichtung 27 mit ei-
nem dem Formzylinder 09 zugeordneten Druckformma-
gazin 16 zusammen, wobei die Andrückeinrichtung 27
z. B. in dem betreffenden Druckformmagazin 16 integriert
angeordnet ist. Die Andrückeinrichtung 27 kann auch in
dem Lärmschutzelement 17 integriert ausgebildet sein.
In vorteilhafter Weise können zumindest das Lärmschut-
zelement 17 und die Andrückeinrichtung 27 als eine ein-
zige Baugruppe ausgebildet werden, in welcher Bau-
gruppe gegebenenfalls noch die Leuchte 23 integriert
angeordnet ist. Diese z. B. die vorgenannten Funktions-
elemente in derselben Baugruppe integrierende Bauwei-
se führt zu Kostenvorteilen in der Fertigung und Montage
und ermöglicht überdies eine sehr kompakte Ausführung
der Druckeinheit 01. Die integrierende Bauweise ist ins-
besondere für eine sehr kompakt ausgebildete Druck-
einheit 01 geeignet, wie in der Fig. 1 dargestellt, da in
einer solchen Druckeinheit 01 der Bauraum zur Anord-
nung von Funktionselementen sehr begrenzt ist.
[0025] Sowohl der Schallschutzkörper 26 als auch das
Lärmschutzelement 17 bilden zur betreffenden Mantel-
fläche 39 von mindestens einem der Formzylinder 09 z.
B. einen angeformten Spalt 29 aus, wobei eine sich im
Wesentlichen in Umfangsrichtung des betreffenden
Formzylinders 09 erstreckende Spaltlänge 129 dieses
Spaltes 29 z. B. im Bereich von 30 mm bis 100 mm liegt,
vorzugsweise zwischen 50 mm und 80 mm, insbeson-
dere bei etwa 60 mm. Eine sich zwischen einer Stirnseite
des Schallschutzkörpers 26 oder des Lärmschutzele-
mentes 17 und der Mantelfläche 39 von mindestens ei-
nem der Formzylinder 09 bemessene Spalthöhe s29 die-
ses Spaltes 29 beträgt z. B. 1 mm bis 5 mm, vorzugsweise
zwischen 3 mm und 4 mm. In einer besonderen Ausfüh-
rungsform kann der jeweilige Spalt 29 auch durch eine
sich zur Mantelfläche 39 des jeweiligen Formzylinders
09 erstreckende elastische, z. B. in Form einer Bürsten-
leiste ausgebildete Dichtlippe (nicht dargestellt) gegen
aus dem Innenbereich 24 der Druckeinheit 01 heraus-
dringenden Schall abgedichtet sein. Der Schallschutz-
körper 26 und/oder das Lärmschutzelement 17 sind je-
weils z. B. als Matten oder Platten jeweils z. B. aus einem
Luftschall absorbierenden Schaumstoff ausgebildet, wo-
bei diese Matten oder Platten jeweils auf einer z. B. me-
tallischen Trägerfläche z. B. durch eine Klebung aufge-
bracht sein können.
[0026] Fig. 4 zeigt in einer Draufsicht ein zwischen
zwei gegenüberstehenden Wänden 31; 32 des Maschi-
nengestells 08 angeordnetes Lärmschutzelement 17,
wobei sich das Lärmschutzelement 17 in Axialrichtung
der Druckwerkszylinder 09; 11 eines in der Druckeinheit
01 angeordneten Druckwerks 02 erstreckt. Das Lärm-
schutzelement 17 ist an beiden Wänden 31; 32 des Ma-

schinengestells 08 jeweils z. B. mit vorzugsweise schall-
gedämmten Halterungen 33; 34 vorzugsweise lösbar
verbunden, wobei das Lärmschutzelement 17 an diesen
Halterungen 33; 34 z. B. eingehängt oder verschraubt
oder verrastet ist, wobei schallgedämmte Halterungen
33; 34 eine Übertragung von Körperschall von dem be-
treffenden Maschinengestell 08 oder auf das betreffende
Maschinengestell 08 unterbinden. Eine Rastverbindung
kann durch Rastbolzen und/oder ein Federelement, z.
B. durch eine Spreizfeder, unterstützt sein. Das Lärm-
schutzelement 17 ist z. B. in Richtung des Innenberei-
ches 24 der Druckeinheit 01 beweglich, z. B. schwenkbar
oder klappbar, was in der Fig. 4 durch einen Richtungs-
pfeil angedeutet ist. Fig. 5 zeigt nochmals die Druckein-
heit 01 der Fig. 1, wobei einige jeweils zwischen benach-
barten Formzylindern 09 verschiedener Druckwerke 02
angeordnete Lärmschutzelemente 17 (siehe linke Druck-
einheitshälfte 06) in Richtung des Innenbereiches 24 der
Druckeinheit 01 in einer Klappstellung dargestellt sind,
d. h. zumindest einige der Lärmschutzelemente 17 sind
klappbar. In einer weiteren Ausführungsvariante sind die
Lärmschutzelemente 17 ähnlich einem Faltrollo faltbar
ausgebildet.
[0027] In einem laufenden Druckprozess der Druck-
einheit 01 sind die an Berührungsstellen zwischen den
Druckwerkszylindern 09; 11 bestehenden Nippstellen ei-
ne wesentliche Quelle des Störschalls, d. h. die jeweili-
gen Nippstellen zwischen einem der Formzylinder 09 und
des mit diesem Formzylinder 09 zusammenwirkenden
Übertragungszylinders 11 und/oder die jeweiligen Nipp-
stellen zwischen einem der Übertragungszylinder 11 und
des mit diesem Übertragungszylinder 11 zusammenwir-
kenden Gegendruckzylinders. Im Offsetdruck bildet in je-
dem Druckwerk 02 die jeweilige Nippstelle zwischen dem
Übertragungszylinder 11 und dem mit diesem Übertra-
gungszylinder 11 zusammenwirkenden Gegendruckzy-
linder, welcher wiederum als ein Übertragungszylinder
11 ausgebildet sein kann, der jedoch zu einem anderen
Druckwerk 02 gehört, die eigentliche zum Bedruckstoff
03 wirksame Druckstelle aus, wobei der mit dem zuerst
genannten Übertragungszylinder 11 zusammenwirken-
de Formzylinder 09 zumindest ein an der Druckstelle zu
druckendes Druckbild bereitstellt. In dem in den Fig. 1
bis 5 dargestellten Beispiel ist das mindestens eine zwi-
schen den Formzylindern 09 angeordnete Lärmschutz-
element 17 in Blickrichtung von der jeweiligen Bedien-
seite 38 der Druckeinheit 01 zu der dem jeweiligen Form-
zylinder 09 zugeordneten Druckstelle jeweils vor dem
dem jeweiligen Formzylinder 09 zugeordneten Farbwerk
12 und/oder Feuchtwerk angeordnet, so dass das dem
jeweiligen Formzylinder 09 zugeordnete Farbwerk 12
und/oder Feuchtwerk sowie gegebenenfalls ein Druck-
formmagazin 16 jeweils außerhalb der von Lärmschutz-
elementen 17 gebildeten Schall absorbierenden Umhül-
lung oder Einhausung der betreffenden Druckstellen an-
geordnet sind. Somit ergibt sich verallgemeinernd eine
Rotationsdruckmaschine mit mindestens einer Stör-
schall emittierenden Druckeinheit 01, wobei die Druck-
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einheit 01 mindestens einen Formzylinder 09 aufweist,
wobei in Blickrichtung von einer Bedienseite 38 dieser
Druckeinheit 01 zu einer dem Formzylinder 09 zugeord-
neten Druckstelle mindestens ein Lärmschutzelement 17
vor einem dem Formzylinder 09 zugeordneten Farbwerk
12 und/oder Feuchtwerk und/oder einem diesem Form-
zylinder 09 zugeordneten Druckformmagazin 16 ange-
ordnet ist. Trotz der aus Lärmschutzelementen 17 gebil-
deten Schall absorbierenden Umhüllung oder Einhau-
sung der betreffenden Druckstellen ist aber ein Anordnen
von mindestens einer Druckform 37 auf der Mantelfläche
39 des betreffenden Formzylinders 09 ungehindert mög-
lich. Damit kann Bedienpersonal ohne eine Gefährdung
durch unzulässigen Störschall an dieser Druckeinheit 01
während deren laufender Produktion Arbeiten ausfüh-
ren, wozu nach Abstellung von mindestens einem der
mehreren in dieser Druckeinheit 01 z. B. in derselben
Druckeinheitshälfte 06; 07 angeordneten Formzylinder
09 von dessen mit ihm zusammenwirkenden Übertra-
gungszylinder 11 ein so genannter fliegender Platten-
wechsel ohne eine Unterbrechung der Produktion von
mindestens einem anderen Formzylinder 09 dieser
Druckeinheit 01 ausgeführt werden kann. Denn mit der
vorgeschlagenen Lösung wird eine Emission des von
diesen Quellen, d. h. den Druckstellen erzeugten Stör-
schalls durch innerhalb der Druckeinheit 01 angeordnete
Lärmschutzelemente 17 wirksam eingedämmt, ohne ein
z. B. maschinell unterstütztes Anordnen mindestens ei-
ner Druckform 37 auf einem Formzylinder 09 dieser
Druckeinheit 01 zu behindern. Der Störschall wird am
Immissionsort, d. h. zumindest in dessen unmittelbarer
Nähe noch innerhalb der Druckeinheit 01 reduziert. Auf-
grund des mindestens einen in der Druckeinheit 01 an-
geordneten Lärmschutzelementes 17 ist sichergestellt,
dass die Druckeinheit 01 zu dem ihr zugeordneten Leit-
stand einen Schalldruckpegel von maximal 83 dB(A)
emittiert.

Bezugszeichenliste

[0028]

01 Druckeinheit
02 Druckwerk
03 Bedruckstoff, Materialbahn, Papierbahn
04 Umlenkwalze
05 -
06 Druckeinheitshälfte
07 Druckeinheitshälfte
08 Maschinengestell
09 Druckwerkszylinder, Formzylinder
10 -
11 Druckwerkszylinder, Übertragungszylinder
12 Farbwerk, Kurzfarbwerk
13 Farbreservoir, Farbwanne
14 Rasterwalze
15 -
16 Druckformmagazin

17 Lärmschutzelement
18 Bodenplatte
19 Deckenplatte
20 -
21 Öffnung
22 Traverse
23 Leuchte
24 Innenbereich
25 -
26 Schallschutzkörper
27 Andrückeinrichtung, Andrückleiste, Rollenleiste
28 Organ, Wälzelement
29 Spalt
30 -
31 Wand
32 Wand
33 Halterung
34 Halterung
35 -
36 Galerie
37 Druckform
38 Bedienseite
39 Mantelfläche

a17 Dicke
a28 Abstand
D09 Durchmesser
D11 Durchmesser
129 Spaltlänge
s29 Spalthöhe

Patentansprüche

1. Rotationsdruckmaschine mit mindestens einer Stör-
schall emittierenden Druckeinheit (01), wobei die
Druckeinheit (01) zumindest zwei Formzylinder (09)
aufweist, wobei zumindest zwischen diesen beiden
Formzylindern (09) mindestens ein Lärmschutzele-
ment (17) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine mit einem der Formzy-
linder (09) zusammenwirkende Andrückeinrichtung
(27) vorgesehen ist, wobei mit einem Organ (28) der
betreffenden Andrückeinrichtung (27) mindestens
eine auf dem betreffenden Formzylinder (09) ange-
ordnete oder anzuordnende Druckform (37) an eine
Mantelfläche (39) des betreffenden Formzylinders
(09) andrückbar ist, wobei das Organ (28) der An-
drückeinrichtung (27) entweder zwischen dem
Lärmschutzelement (17) und dem betreffenden
Formzylinder (09) oder an einer Bedienseite (38) der
Druckeinheit (01) in einem Abstand (a28) von weni-
ger als einem Durchmesser (D09) des betreffenden
Formzylinders (09) vor dem Lärmschutzelement
(17) angeordnet ist.

2. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass innerhalb der Druck-
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einheit (01) mehrere Lärmschutzelemente (17) an-
geordnet sind.

3. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formzylinder (09)
auf einer selben Seite oder auf sich gegenüberlie-
genden Seiten eines durch die Druckeinheit (01) ge-
führten Bedruckstoffes (03) angeordnet sind.

4. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckeinheit (01)
zu beiden Seiten des durch die Druckeinheit (01)
geführten Bedruckstoffes (03) jeweils mehrere
Formzylinder (09) aufweist.

5. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckeinheit (01)
zu beiden Seiten des durch die Druckeinheit (01)
geführten Bedruckstoffes (03) jeweils mindestens
drei Formzylinder (09) aufweist.

6. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen allen auf
derselben Seite des durch die Druckeinheit (01) ge-
führten Bedruckstoffes (03) jeweils benachbart an-
geordneten Formzylindern (09) jeweils mindestens
ein Lärmschutzelement (17) angeordnet ist.

7. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer Deckenplat-
te (19) der Druckeinheit (01) mindestens ein Lärm-
schutzelement (17) angeordnet ist.

8. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in oder an dem min-
destens einen Lärmschutzelement (17) eine Leuch-
te (23) angeordnet ist.

9. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lärmschutzele-
ment (17) zur Mantelfläche (39) von mindestens ei-
nem der Formzylinder (09) einen angeformten Spalt
(29) ausbildet, wobei eine sich in Umfangsrichtung
des betreffenden Formzylinders (09) erstreckende
Spaltlänge (129) dieses Spaltes (29) im Bereich zwi-
schen 30 mm und 100 mm liegt und/oder eine zwi-
schen dem Lärmschutzelement (17) und der Man-
telfläche (39) des betreffenden Formzylinders (09)
bemessene Spalthöhe (s29) dieses Spaltes (29)
zwischen 1 mm und 5 mm beträgt.

10. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lärmschutzele-
ment (17) an beiden Wänden (31; 32) eines zur
Druckeinheit (01) gehörenden Maschinengestells
(08) mit schallgedämmten Halterungen (33; 34) ver-
bunden ist.

11. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass deren Druckeinheit
(01) als eine in einem Trockenoffsetdruckverfahren
arbeitende Druckeinheit (01) ausgebildet ist.

12. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der Druckein-
heit (01) angeordneten Formzylinder (09) und Über-
tragungszylinder (11) jeweils als Doppelumfang-
Druckwerkszylinder (09; 11) ausgebildet sind.

13. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein einem
der Formzylinder (09) zugeordnetes Farbwerk (12)
und/oder ein einem der Formzylinder (09) zugeord-
netes Druckformmagazin (16) außerhalb einer von
mehreren in der Druckeinheit (01) angeordneten
Lärmschutzelementen (17) gebildeten, mindestens
eine Druckstelle dieser Druckeinheit (01) umhüllen-
den Umhüllung angeordnet ist.

14. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Belüftungsein-
richtung vorgesehen ist, welche im Innenbereich
(24) der Druckeinheit (01) vorhandene Luftfeuchte
aus diesem Innenbereich (24) der Druckeinheit (01)
ausbringt.

15. Rotationsdruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckeinheit (01)
zwei Druckeinheitshälften (06; 07) aufweist, von de-
nen zumindest eine Druckeinheitshälfte (07) in dem
Maschinengestell (08) der Druckeinheit (01) verfahr-
bar angeordnet ist, wobei die Formzylinder (09), zwi-
schen denen das mindestens eine Lärmschutzele-
ment (17) angeordnet ist, entweder in derselben
Druckeinheitshälfte (06; 07) angeordnet sind oder
wobei einer der Formzylinder (09), zwischen denen
das mindestens eine Lärmschutzelement (17) ange-
ordnet ist, in der einen Druckeinheitshälfte (06) und
der andere Formzylinder (09) in der anderen Druck-
einheitshälfte (07) angeordnet ist.

Claims

1. Rotary printing machine with at least one printing
unit (01) emitting a disturbing noise, the printing unit
(01) having at least two forme cylinders (09), at least
one noise protection element (17) being arranged at
least between these two forme cylinders (09), char-
acterized in that at least one pressure device (27)
interacting with one of the forme cylinders (09) is
provided, it being possible, by using an organ (28)
of the relevant pressure device (27), to press at least
one printing forme (37) arranged or to be arranged
on the relevant forme cylinder (09) onto a circumfer-
ential surface (39) of the relevant forme cylinder (09),
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the organ (28) of the pressure device (27) being ar-
ranged either between the noise protection element
(17) and the relevant forme cylinder (09) or on an
operating side (38) of the printing unit (01) at a dis-
tance (a28) in front of the noise protection element
(17) that is less than a diameter (D09) of the relevant
forme cylinder (09).

2. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that a plurality of noise protection ele-
ments (17) are arranged within the printing unit (01).

3. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the forme cylinders (09) are ar-
ranged on the same side or on opposite sides of a
printing material (03) led through the printing unit
(01).

4. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the printing unit (01) in each case
has a plurality of forme cylinders (09) arranged on
both sides of the printing material (03) led through
the printing unit (01).

5. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the printing unit (01) in each case
has at least three forme cylinders (09) arranged on
both sides of the printing material (03) led through
the printing unit (01).

6. Rotary printing machine according to Claim 4 or 5,
characterized in that in each case at least one
noise protection element (17) is arranged between
all of the forme cylinders (09) arranged adjacently in
each case on the same side of the printing material
(03) led through the printing unit (01).

7. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that at least one noise protection ele-
ment (17) is arranged on a top plate (19) of the print-
ing unit (01).

8. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that a light (23) is arranged in or on the
at least one noise protection element (17).

9. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that, with respect to the circumferential
surface (39) of at least one of the forme cylinders
(09), the noise protection element (17) forms an in-
tegrally moulded slot (29), a length (129) of this slot
(29) extending in the circumferential direction of the
relevant forme cylinder (09) lying in the range be-
tween 30 mm and 100 mm and/or a height (s29) of
this slot (29), measured between the noise protection
element (17) and the circumferential surface (39) of
the relevant forme cylinder (09), being between 1
mm and 5 mm.

10. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the noise protection element (17)
is connected by reduced-noise mountings (33; 34)
to both walls (31; 32) of a machine frame (08) be-
longing to the printing unit (01).

11. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the printing unit (01) belonging
thereto is constructed as a printing unit (01) operat-
ing in a dry offset printing process.

12. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the forme cylinders (09) and trans-
fer cylinders (11) arranged in the printing unit (01)
are in each case designed as double-circumference
printing unit cylinders (09; 11).

13. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that at least one inking unit (12) as-
signed to one of the forme cylinders (09) and/or a
printing forme magazine (16) assigned to one of the
forme cylinders (09) is arranged outside an enclo-
sure formed by a plurality of noise protection ele-
ments (17) arranged in the printing unit (01) and en-
closing at least one printing point of this printing unit
(01).

14. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that a ventilation device is provided,
which removes atmospheric moisture present in the
internal region (24) of the printing unit (01) from this
internal region (24) of the printing unit (01).

15. Rotary printing machine according to Claim 1, char-
acterized in that the printing unit (01) has two print-
ing unit halves (06; 07), of which at least one printing
unit half (07) is arranged such that it can be moved
in the machine frame (08) of the printing unit (01),
the forme cylinders (09) between which the at least
one noise protection element (17) is arranged either
being arranged in the same printing unit half (06; 07)
or one of the forme cylinders (09) between which the
at least one noise protection element (17) is ar-
ranged being arranged in one printing unit half (06)
and the other forme cylinder (09) being arranged in
the other printing unit half (07).

Revendications

1. Machine à imprimer rotative dotée d’au moins une
unité d’impression (01) émettant un bruit gênant,
l’unité d’impression (01) présentant au moins deux
cylindres de forme (09), au moins un élément de
protection contre le bruit (17) étant disposé au moins
entre ces deux cylindres de forme (09), caractérisée
en ce qu’au moins un dispositif de pressage (27),
coopérant avec l’un des cylindres de forme (09), est
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prévu, au moins une forme d’impression (37), dis-
posée ou à disposer sur le cylindre de forme (09)
concerné, étant susceptible d’être pressée sur une
surface d’enveloppe (39) du cylindre de forme (09)
concerné, à l’aide d’un organe (28) du dispositif de
pressage (27) concerné, l’organe (28) du dispositif
de pressage (27) étant disposé soit entre l’élément
de protection contre le bruit (17) et le cylindre de
forme (09) concerné, soit sur un côté de service (38)
de l’unité d’impression (01), à une distance (a28)
inférieure à un diamètre (D09) du cylindre de forme
(09) concerné devant l’élément de protection contre
le bruit (17).

2. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que plusieurs éléments de
protection contre le bruit (17) sont disposés à l’inté-
rieur de l’unité d’impression (01).

3. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que les cylindres de forme
(09) sont disposés sur un même côté, ou sur des
côtés opposés, d’un matériau à imprimer (03) guidé
à travers l’unité d’impression (01).

4. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que l’unité d’impression (01)
présente chaque fois plusieurs cylindres de forme
(09) des deux côtés du matériau à imprimer (03) gui-
dé à travers l’unité d’impression (01).

5. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que l’unité d’impression (01)
présente chaque fois au moins trois cylindres de for-
me (09) des deux côtés du matériau à imprimer (03)
guidé à travers l’unité d’impression (01).

6. Machine à imprimer rotative selon la revendication
4 ou 5, caractérisée en ce que chaque fois au moins
un élément de protection contre le bruit (17) est dis-
posé entre tous les cylindre de forme (09), chaque
fois disposés de manière voisine, sur le même côté
du matériau à imprimer (03) guidé à travers l’unité
d’impression (01).

7. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’au moins un élément de
protection contre le bruit (17) est disposé sur une
plaque de plafond (19) de l’unité d’impression (01).

8. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’un luminaire (23) est dis-
posé sur le au moins un au moins un élément de
protection contre le bruit (17).

9. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que l’élément de protection
contre le bruit (17) constitué, par rapport à une sur-

face d’enveloppe (39) d’au moins l’un des cylindres
de forme (09), un interstice (29) formé par eux, une
longueur d’interstice (129), s’étendant dans la direc-
tion périphérique du cylindre de forme (09) concerné,
de cet interstice (29), étant dans la fourchette com-
prise entre 30 mm et 100 mm et/ou une hauteur d’in-
terstice (s29), mesurée entre l’élément de protection
contre le bruit (17) et la surface d’enveloppe (39) du
cylindre de frome (09) concerné, de cet interstice
(29), étant dans la fourchette comprise entre 1 mm
et 5 mm.

10. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que l’élément de protection
contre le bruit (17) est relié aux deux parois (31; 32)
d’un bâti machine (08), appartenant à l’unité d’im-
pression (01), à l’aide de fixations (33 ; 34) amortis-
sant le bruit.

11. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que son unité d’impression
(01) est réalisée sous forme d’une unité d’impression
(01) travaillant dans un procédé d’impression offset
à sec.

12. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que les cylindres de forme
(09) et cylindres de transfert (11), disposés dans
l’unité d’impression (01), sont chacun réalisés sous
forme de cylindres de groupe d’impression à circon-
férence double (09 ; 11).

13. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’au moins un groupe d’en-
crage (12), associé au cylindre de forme (09), et/ou
un magasin à formes d’impression (16), associé à
l’un des cylindres de forme (09), est/sont disposé(s)
à l’extérieur d’un enveloppement, formé par plu-
sieurs éléments de protection contre le bruit (17) dis-
posés dans l’unité d’impression (01), enveloppant
au moins un point d’impression de cette unité d’im-
pression (01).

14. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’est prévu un dispositif
d’aération, extrayant de la zone intérieure (24) de
l’unité d’impression (01) l’humidité de l’air présente
dans cette zone intérieure (24) de l’unité d’impres-
sion (01).

15. Machine à imprimer rotative selon la revendication
1, caractérisée en ce que l’unité d’impression (01)
présente deux demi-unités d’impression (06 ; 07),
dont au moins une demi-unité d’impression (07) est
disposée de manière déplaçable dans le bâti machi-
ne (08) de l’unité d’impression (01), soit les cylindres
de forme (09), entre lesquels est disposé le au moins
un élément de protection contre le bruit (17), étant
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disposés dans la même demi-unité d’impression (06;
07), soit l’un des cylindres de forme (09), entre les-
quels est disposé le au moins un élément de protec-
tion contre le bruit (17), est disposé dans une pre-
mière demi-unité d’impression (06) et l’autre cylindre
de forme (09) est disposé dans l’autre demi-unité
d’impression (07).
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